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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Altona Nord 26 beabsichtigt die Freie und Han-
sestadt Hamburg für die Flächen westlich der Harkortstraße die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Entwicklung neuer Wohnflächen sowie die Anlage eines Stadtteil-
parks zu schaffen. 

Das Plangebiet ist durch Geruchsimmissionen von der von Carlsberg betriebenen Hols-
ten-Brauerei in Altona belastet. Im Rahmen der Bauleitplanung ist der Schutz vor Ge-
ruchsimmissionen sicherzustellen.  

Hinsichtlich der Geruchsimmissionen ist zunächst grundlegend festzustellen, dass es für 
die Beurteilung derzeit keine verbindlichen Grenzwerte gibt. Im Rahmen eines Be-
bauungsplanverfahrens sind Belastungen aus Gerüchen somit prinzipiell abwägungsfähig. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde eine detaillierte Geruchsimmissions-
prognose unter Berücksichtigung der meteorologischen Verhältnisse erstellt. Die Beurtei-
lung der Geruchsimmissionen erfolgt auf Grundlage der Geruchsimmissionsrichtlinie 
(GIRL [4]) des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) [5]. 

2. Örtliche Situation 

Das Plangebiet wird im Norden und Westen durch Bahnstrecken, im Süden durch die 
Julius-Leber-Straße und im Osten durch die Harkortstraße begrenzt.  

Zurzeit befinden sich in dem Bereich der geplanten Neubauten seit der Stilllegung des 
Güterbahnhofs weitgehend ungenutzte Grünflächen sowie einige gewerblich genutzte 
Flächen [23]. Zukünftig sollen neue Wohnbebauung und eine öffentliche Grünfläche ent-
stehen. Im südlichen Quartier ist zudem auch eine gewerbliche Nutzung vorgesehen. 

Östlich der Harkortstraße und nördlich der Haubachstraße befindet sich das Betriebsge-
lände der Holsten-Brauerei, das sich östlich bis zur Holstenstraße und nördlich bis zur 
Bahnlinie erstreckt. 

Die genauen örtlichen Gegebenheiten können den Lageplänen der Anlage A 1 entnom-
men werden. 

3. Untersuchungsrahmen 

3.1. Allgemeines zu Gerüchen 

Die Beurteilung von Geruchsbelästigungen bereitet besondere Schwierigkeiten (s. hierzu 
z.B. [7]). In der Regel können Immissionen durch Luftverunreinigungen als Massenkon-
zentration mit Hilfe physikalisch-chemischer Messverfahren objektiv nachgewiesen wer-
den. Der Vergleich gemessener oder gegebenenfalls berechneter Immissionskonzentrati-
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onen mit Immissionswerten bereitet dann im Allgemeinen keine besonderen Schwierigkei-
ten. Hingegen entzieht sich die Erfassung und Beurteilung von Geruchsimmissionen weit-
gehend einem solchen Verfahren. Da Geruchsbelästigungen meist schon bei sehr niedri-
gen Stoffkonzentrationen und im Übrigen durch das Zusammenwirken verschiedener 
Substanzen hervorgerufen werden, ist ein Nachweis mittels physikalisch-chemischer 
Messverfahren äußerst aufwendig oder überhaupt nicht möglich. Hinzu kommt, dass die 
belästigende Wirkung von Geruchsimmissionen sehr stark von der Sensibilität und der 
subjektiven Einstellung der Betroffenen abhängt. Dies erfordert, dass bei Erfassung, Be-
wertung und Beurteilung von Geruchsimmissionen eine Vielzahl von Kriterien in Betracht 
zu ziehen ist. 

So hängt die Frage, ob derartige Belästigungen als erheblich und damit als schädliche 
Umwelteinwirkungen anzusehen sind, nicht nur von der jeweiligen Immissionskonzentrati-
on, sondern auch von der Geruchsart, der Hedonik (angenehme/unangenehme Geruchs-
empfindung), der tages- und jahreszeitlichen Verteilung der Einwirkungen, dem Rhyth-
mus, in dem die Belästigungen auftreten, der Nutzung des beeinträchtigten Gebietes so-
wie von weiteren Kriterien ab.  

Derzeit erfolgt eine Beurteilung in der Regel anhand des Anteils der Jahresstunden, in 
denen ein Geruch wahrgenommen wird, d.h. die Geruchsschwelle überschritten wird. Die 
Geruchsschwelle wird üblicherweise mit 1 GE/m³ (Geruchseinheit) gleichgesetzt. 

Die aktuelle Fassung der TA Luft [3] enthält – abgesehen von Mindestabständen für Mas-
sentierhaltung – keine näheren Vorschriften, in welcher Weise zu prüfen ist, ob von einer 
Anlage Geruchsimmissionen hervorgerufen werden, die eine erhebliche Belästigung im 
Sinne des § 3 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) darstellen.  

Der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) hat zur Beurteilung eine Geruchsimmis-
sions-Richtlinie (GIRL) erstellt [4], die von mehreren Bundesländern zur Anwendung emp-
fohlen wird. Die GIRL unterscheidet hinsichtlich des Schutzanspruchs zwischen Wohn-/ 
Mischgebieten und Gewerbe-/Industriegebieten. Gemäß § 5 GIRL kann jedoch im Einzel-
fall auch eine Überschreitung der Immissionswerte hingenommen werden, ohne dass eine 
erhebliche Belästigung im Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG vorliegt. Dabei sind u. a. der 
Charakter der Umgebung, insbesondere die im Bebauungsplan festgelegte Nutzung der 
Grundstücke und etwaige Nutzungseinschränkungen zu berücksichtigen. 

Um eine detaillierte Beurteilung anhand der Geruchsimmissionsrichtlinie durchzuführen, 
ist eine aufwändige Ermittlung der Geruchsstundenhäufigkeiten erforderlich. Dies kann 
durch eine olfaktometrische Ermittlung der Geruchsimmissionen, d.h. durch eine Bege-
hung des Plangebietes mit Probennahmen, oder eine rechnerische Geruchsimmissions-
prognose mit einem geeigneten Strömungs- und Ausbreitungsmodell erfolgen, das die 
Bebauungssituation und die örtlichen meteorologischen Ausbreitungsverhältnisse berück-
sichtigt. Der Aufwand für derartige Messungen ist jedoch recht hoch. Für die Prognose an 
einem neuen Standort ist eine messtechnische Ermittlung im Rahmen einer Begehung 
grundsätzlich nicht möglich. 
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3.2. Geruchsimmissions-Richtlinie 

Gemäß der Geruchsimmissions-Richtlinie [5] sind folgende Punkte für eine Beurteilung zu 
beachten: 

Grundsätzlich ist vor einer Immissionsbeurteilung zu prüfen, ob die nach dem Stand der 
Technik gegebenen Möglichkeiten zur Verminderung der Emissionen ausgeschöpft sind 
(vgl. Nr. 5.1 TA Luft) und die Ableitung der Restemissionen den Anforderungen der 
Nr. 5.5 TA Luft entspricht. 

Eine Geruchsimmission ist nach der Geruchsimmissions-Richtlinie zu beurteilen, wenn sie 
nach ihrer Herkunft aus Anlagen erkennbar, d. h. abgrenzbar ist gegenüber Gerüchen aus 
dem Kraftfahrzeugverkehr, dem Hausbrandbereich, der Vegetation, landwirtschaftlichen 
Düngemaßnahmen oder Ähnlichem. Sie ist in der Regel als erhebliche Belästigung zu 
werten, wenn die Gesamtbelastung die folgenden Immissionswerte (IW) überschreitet. Bei 
den Immissionswerten handelt es sich um relative Häufigkeiten der Geruchsstunden pro 
Jahr: 

• Wohn-/Mischgebiete :  0,10 

• Gewerbe-/Industriegebiete : 0,15 

• Dorfgebiete : 0,15 

Der Immissionswert für Dorfgebiete gilt nur für Geruchsimmissionen verursacht durch 
Tierhaltungsanlagen in Verbindung mit der belästigungsrelevanten Kenngröße IGb. 

Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten, sind ent-
sprechend den Grundsätzen des Planungsrechtes den obigen Nutzungen zuzuordnen. 

Hinsichtlich der Schutzbedürftigkeit wird für den Plangeltungsbereich der Immissionswert 
von 0,10 für Wohngebiete herangezogen. 

Für die abschließende Beurteilung im Einzelfall führt die GIRL aus: 

„Nur diejenigen Geruchsbelästigungen sind als schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne 
§ 3 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz zu werten, die erheblich sind. Die Erheblich-
keit ist keine absolut festliegende Größe, sie kann in Einzelfällen nur durch Abwägung der 
dann bedeutsamen Umstände festgestellt werden. 

Dabei sind - unter Berücksichtigung der evtl. bisherigen Prägung eines Gebietes durch 
eine bereits vorhandene Geruchsbelastung (Ortsüblichkeit) - insbesondere folgende Beur-
teilungskriterien heranzuziehen: 

• der Charakter der Umgebung, insbesondere die in Bebauungsplänen festgelegte 
Nutzung der Grundstücke, 

• landes- oder fachplanerische Ausweisungen und vereinbarte oder angeordnete Nut-
zungsbeschränkungen, 

• besondere Verhältnisse in der tages- und jahreszeitlichen Verteilung der Geruchs-
einwirkung sowie Art (z.B. Ekel erregende Gerüche; Ekel und Übelkeit auslösende 



Geruchsgutachten zum Bebauungsplan Altona Nord 26 der Freien und 

Hansestadt Hamburg 

 Seite  5 

Proj.Nr.: 12239.02 

 

LAIRM CONSULT GmbH 26. September 2013 12239.02_bericht_ou.docx  
 gedruckt: 26. September 2013 

Gerüche können bereits eine Gesundheitsgefahr darstellen) und Intensität der Ge-
ruchseinwirkung. 

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Grundstücksnutzung mit einer gegenseitigen 
Pflicht zur Rücksichtnahme belastet sein kann, die unter anderem dazu führen kann, dass 
die Belästigte oder der Belästigte in höherem Maße Geruchseinwirkungen hinnehmen 
muss. Dies wird besonders dann der Fall sein, soweit einer emittierenden Anlage Be-
standsschutz zukommt. In diesem Fall können Belästigungen hinzunehmen sein, selbst 
wenn sie bei gleichartigen Immissionen in anderen Situationen als erheblich anzusehen 
wären.“ 

3.3. Beurteilung von Gerüchen in der Bauleitplanung in Ham-
burg  

Zum in der Bauleitplanung sicherzustellenden Schutz vor Geruchsimmissionen führt der 
Hamburger Leitfaden Luftschadstoffe in der Bauleitplanung 2011 [6] Folgendes aus: 

Für die Beurteilung von Gerüchen ist die Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) des Länder-
ausschusses für Immissionsschutz (LAI) einschlägig. Die GIRL ist vor allem für die Ge-
nehmigung und Überwachung von nach BImSchG genehmigungsbedürftigen Anlagen, 
welche Gerüche emittieren, konzipiert. Sie kann auch für nicht genehmigungsbedürftige 
Anlagen Verwendung finden. Sie ist in der Freien und Hansestadt Hamburg nicht wie in 
anderen Bundesländern rechtverbindlich eingeführt worden. Dennoch dient sie den je-
weils zuständigen Behörden als Beurteilungshilfe und wird (auch mangels Alternativen) 
ebenso von der Bauleitplanung als Erkenntnisquelle herangezogen. 

Zur Beurteilung der Erheblichkeit von Gerüchen werden in der GIRL in Abhängigkeit von 
Nutzungsgebieten Immissionswerte als Maßstab für zulässige Geruchsimmissionen fest-
gelegt. Sonstige nicht genannte Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorübergehend 
aufhalten, sind entsprechend den Grundsätzen des Planungsrechts diesen Kategorien 
zuzuordnen. 

Bei einer Überschreitung der Immissionswerte ist laut GIRL von einer erheblichen Belästi-
gung auszugehen. In Einzelfällen kann eine Abweichung von den Immissionswerten der 
GIRL als vertretbar angenommen werden, wenn z.B. Ekel und Übelkeit auslösende Gerü-
che oder eindeutig angenehme Gerüche vorliegen. In diesen Fällen kann eine Unter- oder 
Überschreitung der Immissionswerte gerechtfertigt sein.  

Verwaltungsgerichte sehen die GIRL als “antizipiertes Sachverständigengutachten“ zur 
Erfassung und Beurteilung von Geruchsimmissionen und daher für Zwecke der Bauleit-
planung und der Beurteilung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von Einzelvorhaben 
an. Allerdings liegt keine Rechtsprechung vor, die sich mit der Zulässigkeit von empfindli-
chen Nutzungen im Spannungsfeld mit betrieblichen Gerüchen auseinandersetzt. Die 
bisherige Rechtsprechung bezieht sich im Wesentlichen auf die Zulässigkeitsfrage von 
landwirtschaftlichen Betrieben und deren Auswirkungen auf die direkte Nachbarschaft.  

Insgesamt sind unerwünschte Geruchswahrnehmungen im Bereich der Belästigungen 
anzusiedeln und finden ihre Abwägungsnotwendigkeit in § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB (gesun-
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de Wohn- und Arbeitsverhältnisse) und in Nr. 7c (umweltbezogene Auswirkungen auf den 
Menschen und seine Gesundheit). Ein Abwägungsspielraum ist allerdings auch beim 
Überschreiten der Immissionswerte der GIRL vorhanden. 

Für die Geruchsbelästigung kann es im Rahmen der Abwägung entscheidend sein, dass 
die Grundstücksnutzung mit einer gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme belastet ist, 
die u.a. dazu führt, dass erhöhte Geruchseinwirkungen hinzunehmen sind. D.h., die Prä-
gung des Umfeldes ist würdigend zu berücksichtigen. Eine solche „gemengelagenartige 
Situation“ kann allerdings bei Vorhaben, die z.B. erstmals neuen Wohnungsbau in belas-
tete Gebiete hinein planen, nicht angenommen werden, da man immer die Alternative des 
Verzichts auf die Planung hätte (Nullvariante). 

Die Verträglichkeit einer Geruchseinwirkung, welche über den Immissionswerten der 
GIRL liegt, bleibt immer eine Einzelfallbeurteilung und der Abwägung zugänglich, bei der 
auch besondere städtebauliche Gründe herangezogen werden können (z.B. Innenent-
wicklung, Lagegunst, besonderer Wohnraumbedarf am jeweiligen Standort), da gesund-
heitliche Schädigungen durch Gerüche per Definition ausgeschlossen sind und es bei 
(temporären) Belästigungen (zukünftiger) Anwohner bleibt. Auch Gerüche, die Ekel oder 
Übelkeit hervorrufen, gelten als erhebliche Belästigung, nicht als gesundheitsschädigend 
[6]. 

4. Betriebsbeschreibung

4.1. Holsten-Brauerei 

Auf dem Betriebsgelände wird Bier hergestellt. Der hauptsächlich geruchsrelevante Pro-
zess beim Bierbrauen ist das Würzekochen in den Sudpfannen [20]. Weitere Betriebspro-
zesse sind die Abfüllung und die Beladung der LKW sowie die Anlieferung, Lagerung und 
Reinigung von Leergut. 

Die Emissionen von der nahen Lagerung des Leerguts und der Sudstraßen bilden die 
maßgebenden Geruchsquellen. 

Bei den weiteren Vorgängen auf dem Betriebsgelände findet eine deutlich geringere Ge-
ruchsemission statt. Weitere geruchsrelevante Prozesse sind das Maischen, bei denen 
das in Lösung gebrachte Malz erhitzt wird, und die Säuberung der Flaschen. Nahe dem 
Plangeltungsbereich werden davon aber keine relevanten Geruchsmengen freigesetzt 
[20].  

Die Brauerei verfügt über vier Sudstraßen. Im Rahmen der Ankochphase wird pro Sud für 
einige Minuten geruchsbeladener Wasserdampf aus den Behältern abgelassen, die übri-
ge Zeit ist das Würzekochen ein geschlossener Prozess. Am Ende der Kochung wird 
ebenfalls geruchsbeladene Abluft abgegeben [21]. Freigesetzt wird der geruchsbeladene 
Wasserdampf über drei etwa 30 m hohe Schornsteine, von denen der nördliche die Abluft 
von zwei Sudstraßen ableitet. Die Schornsteine befinden sich nördlich an der Haubach-
straße östlich von den Behältern zur Weiterverarbeitung der Würze.  
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Westlich an der Harkortstraße bestehen beidseitig neben der Einfahrt zwei Lagerflächen 
für Leergut, wo die zurückgebrachten Bierkästen offen gestapelt werden. Von den in den 
leeren Flaschen noch enthaltenen Bierresten geht eine Geruchsbelastung für das nahe 
Plangebiet aus.  

Produziert wird wöchentlich durchgängig von Sonntagabend gegen 22 Uhr über drei bis 
sechs Tage, je nach Bedarf. Pro Sudstraße finden dabei täglich fünf bis sechs Sude statt. 
Entsprechend der genehmigten Kapazität beträgt die Maximalzahl 110 Sude wöchentlich 
[21]. Dafür werden etwa 112 Stunden benötigt, entsprechend einer Produktion bis Freitag 
14 Uhr, wenn auf jeder Sudstraße täglich sechs Sude stattfinden.  

Produktionsspitzen werden jährlich von April bis Mai sowie von August bis September 
erreicht, an denen erfahrungsgemäß um den Faktor 1,2 bis 1,3 mehr produziert wird [20]. 
Es wird dementsprechend während der beiden Produktionsspitzenzeiten von je neun Wo-
chen eine maximale Produktion von Sonntagabend 22 Uhr bis Freitag 14 Uhr angesetzt. 
In den übrigen Wochen wird von einer um den Faktor 1,3 kürzeren Produktionszeit bis 
Donnerstag 12 Uhr ausgegangen. Daraus ergeben sich für das in Hinblick auf die Meteo-
rologie repräsentative Jahr 2005 insgesamt etwa 4.400 Sude mit 4.940 Stunden Produkti-
on, entsprechend durchschnittlich ca. 4,0 Tage in der Woche.  

Derzeit wird durchschnittlich im Jahresmittel etwa 3,5 Tage in der Woche produziert, da 
technologisch das Optimum unterhalb der vollen Auslastung liegt. Im vergangenen Jahr 
2012 wurde nicht repräsentativ produziert, es fanden nur 2.236 Sude statt. Es sind dem-
gegenüber deutlich höhere Produktionsmengen in der Zukunft möglich [21]. Gegenüber 
dem letzten Produktionsjahr wird von einer etwa doppelten Produktionsmenge ausgegan-
gen.  

Wartungs- und störungsbedingt kann es im Einzelfall zu stärkerer Emission kommen. Dies 
wird vernachlässigt, da Ansätze zur sicheren Seite zugrunde gelegt wurden.  

Eine detaillierte Darstellung der örtlichen Gegebenheiten kann den Lageplänen in der 
Anlage A 1entnommen werden. 

5. Emissionen

Geruchsemissionsquellen sind alle Bereiche, aus denen geruchsbeladene Abluft in die 
Umgebung gelangen kann. Dies betrifft maßgebend den Sudprozess und die Lagerung 
des Leerguts. Die Emissionen werden in Geruchseinheiten gemessen (GE), die Geruchs-
schwelle liegt bei 1 GE/m³.  

Über die Schornsteine wird wassergesättigter Dampf von den Suden an die Umgebung 
abgegeben, durch Kondensierung entsteht geruchsbeladene Luft. Es ist daher schwierig, 
ausgehend von Messungen an der abgegebenen Abluft die freigesetzte Geruchsmenge 
zu bestimmen. Weiterhin bilden die lagernden Bierkästen eine diffuse Geruchsquelle.  

Daher wurden die Geruchsemissionen aus den Ergebnissen von Begehungen im Plange-
biet mit Fahnenmessung gemäß der VDI-Richtlinie 3940, Blatt 2 [13] bestimmt, worauf in 
Abschnitt 6.2. eingegangen wird.  
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Vom lagernden Leergut gehen ununterbrochen Geruchemissionen aus. Von dem Brau-
prozess wird während der Produktionszeiten Geruch freigesetzt. Die beiden Leergutlager 
werden als Volumenquellen modelliert, die Schornsteine als Punktquellen. 

Implizit sind alle weiteren Geruchsquellen bei der Messung des brauereitypischen Ge-
ruchs enthalten.  

Die Emissionen für die einzelnen Quellbereiche sind in der Anlage A 2.1 zusammenge-
fasst. Nach Kalibrierung ergibt sich eine Geruchsemission von etwa 82.000 MGE/a für die 
Leergut-Lagerung und 960.000 MGE/a für das Brauen.  

Die Lage der Quellen ist den Übersichtsplänen der Anlage A 1 zu entnehmen. 

6. Immissionen

6.1. Berechnungsverfahren 

6.1.1. Rechenmodell 

Die Berechnung der Geruchsstunden erfolgt mit dem Modell AUSTAL2000G [9], das für 
Ausbreitungsrechnungen gemäß TA Luft zu verwenden ist und um ein Modul für Ge-
ruchsausbreitungsrechnungen [10] erweitert wurde. In der Begründung und den Ausle-
gungshinweisen zur Geruchsimmissions-Richtlinie [4] des LAI wird dieses Modell zur An-
wendung empfohlen. 

Im vorliegenden Fall wird im Rechengebiet aufgrund der Nähe zu den Geruchsquellen 
bzw. zum Plangebiet maßgebende Bebauung berücksichtigt, die einen relevanten Ein-
fluss auf die Geruchsausbreitung haben kann. Dies betrifft die Bebauung im Plangebiet 
und die Betriebsgebäude der Brauerei mit der anschließenden Wohnbebauung, außer-
dem die südlich der Haubachstraße angrenzenden Gebäude und die zwischen Harkort- 
und Haubachstraße gelegene Bebauung. Weitere Gebäude haben keinen relevanten Ein-
fluss und werden daher nicht detailliert einbezogen.  

Zur Berechnung der Windfelder wird das prognostische Modell MISKAM verwendet. Die 
Ausbreitung mit AUSTAL2000 erfolgt anschließend unter Übernahme der Strömungs- und 
Turbulenzfelder aus dem Modell MISKAM. 

Weiterhin liegt im Untersuchungsgebiet ein weitgehend ebenes Gelände vor, so dass der 
Einfluss der Geländetopographie auf die Luftströmungsverhältnisse vernachlässigt wer-
den kann. 

Die Berechnungen wurden als Zeitreihenberechnung unter Berücksichtigung einer Jah-
res-Emissionsganglinie für jede Einzelquelle mit einer Auflösung von 1 Stunde durchge-
führt. Dabei wurden die standortspezifischen meteorologischen Daten berücksichtigt. Die-
se können als stundenfeine Jahresganglinien vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bereit-
gestellt werden. 
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Am konkreten Standort liegen jedoch keine Wetterdaten vor. Die nächstgelegene Station 
befindet sich in Hamburg-Fuhlsbüttel. Diese Daten sind auch für das Untersuchungsge-
biet als repräsentativ anzusehen und wurden in der vorliegenden Untersuchung verwen-
det. Gemäß Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist für das Untersuchungsgebiet als 
repräsentatives Jahr das Jahr 2005 anzusehen. Die Windrichtungsverteilung sowie die 
Verteilung der Windgeschwindigkeiten und der Ausbreitungsklassen sind in der Anlage A 
3 dargestellt. Die Hauptwindrichtung ist durch westliche und südwestliche Winde gege-
ben, die mittlere Windgeschwindigkeit beträgt etwa 3,5 m/s. 

Gemäß Geruchsimmissionsrichtlinie sind in der Regel Beurteilungsflächen mit einer Sei-
tenlänge von 250 m zu wählen, sofern eine weitgehend homogene Geruchsbelastung zu 
erwarten ist. Eine Verkleinerung der Fläche soll gewählt werden, wenn außergewöhnlich 
ungleichmäßig verteilte Geruchsimmissionen auf Teilen der Beurteilungsfläche zu erwar-
ten sind. Aufgrund der geringen Abstände und der damit verbundenen inhomogenen Ver-
teilung werden daher im vorliegenden Fall die Geruchsimmissionen auf dem Rechengitter 
ausgewertet. Auf eine Mittelung über größere Flächen wird zur sicheren Seite verzichtet. 

Die Qualität bzw. die Standardabweichung der Simulationsergebnisse mit AUSTAL2000 
hängt von der Anzahl der bei der Simulation berücksichtigten Teilchen ab. Die Anzahl der 
Teilchen kann durch Wahl einer Qualitätsstufe beeinflusst werden. Eine Erhöhung um den 
Faktor 2 wird allerdings durch eine um den Faktor 4 höhere Rechenzeit erkauft. Im vorlie-
genden Fall wurde die Qualitätsstufe QS = 2 gewählt, die zu ausreichend niedrigen Stan-
dardabweichungen führt. Dies wurde in Voruntersuchungen geprüft. Die Genauigkeitsan-
forderungen der TA Luft hinsichtlich der statistischen Unsicherheiten werden eingehalten. 

Hinsichtlich der Festlegung einer Einzelsituation als Geruchsstunde wird die gemäß 
AUSTAL2000 empfohlene Beurteilungsschwelle von 0,25 GE/m³ verwendet ([9], [10]). 
Sofern die Geruchsstoffkonzentration größer als 0,25 GE/m³ ist, wird die betreffende 
Stunde zu 100 % als Geruchsstunde gezählt. 

Bei den Ausbreitungsrechnungen wurde die mittlere Rauhigkeitslänge z0=1 m verwendet. 
Das AUSTAL2000-Rechenprotokoll findet sich in der Anlage A 2.2.  

6.1.2. Rechengebiet 

Da Zeitreihenberechnungen mit AUSTAL2000 sehr zeitaufwändig sind, muss bei der 
Festlegung des Rechengebietes ein Kompromiss zwischen Auflösung und Rechenzeit 
gefunden werden.  

Es wird mit einem Rechengitter von 900 m x 840 m groß (225 x 210 Gitterzellen) mit ei-
nem Gitterabstand von 4 m gearbeitet. Erfasst werden die nahe Brauerei und das Plan-
gebiet, deren Bebauung sich noch hinreichend genau auflösen lässt. Der Gebäudeein-
fluss auf die Geruchsausbreitung wird für die geplante Bebauung im Plangebiet, für die 
Brauerei und anschließenden nahen Gebäude berücksichtigt. 

Vertikal wurde ein dem Standardgitter gemäß AUSTAL2000 ähnliches Gitter verwendet. 
Die Lage des Rechengebietes kann der Anlage A 1.1 entnommen werden. 
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6.2. Geruchshäufigkeiten 

6.2.1. Fahnenmessung 

An insgesamt fünf Tagen wurden Begehungen mit Geruchsfahnenmessungen durchge-
führt [17] [18] [19]. Auf fünf quer über das nördliche Plangelände nach Osten führenden 
Wegstrecken wurden an jeweils zehn Messpunkten im gleichen Abstand Geruchsmes-
sungen durchgeführt. Die Lage der fünf Messlinien kann der Anlage A 1.2 entnommen 
werden. Gemäß VDI-Richtlinie [13] wurden an jedem Messpunkt 10 Minuten lang alle 10 
Sekunden die Geruchswahrnehmung bestimmt und somit insgesamt 60 Riechproben be-
urteilt. Darüber wurde der Geruchszeitanteil ermittelt. Nahe dem Brauereigelände domi-
nierte der Geruch der abgestellten Bierkästen, nahe den Gleisanlagen war der Geruch 
vom Brauprozess noch wahrnehmbar. Ab etwa der Mitte der mittleren Messlinie wurde 
der Geruch des Brauprozesses dominant, das Leergutlager kaum noch wahrnehmbar. 
Ergänzend wurden Windmessungen durchgeführt. 

6.2.2. Quellstärkenbestimmung 

Entsprechend der vorliegenden Windrichtung und den vorliegenden Ergebnissen der Ge-
ruchszeitanteile der Fahnenbegehungen wurden Ausbreitungsrechnungen durchgeführt 
und die damit zu erwartende Geruchshäufigkeiten bestimmt. 

Die Emissionen vom Brauprozess waren insbesondere an den Messpunkten in weiterer 
Entfernung charakteristisch, während die Geruchsbelastung von der Bierkastenlagerung 
vor allem in Nahbereich bestimmend war. Dabei war an den ersten drei Messtagen vor 
allem die Linie 2 dominierend.  

Im Mittel betrug die bei den drei ersten Fahnenbegehungen in 2,5 m Höhe gemessene 
Windgeschwindigkeit etwa 8 km/h bzw. 2,2 m/s [17]. Dies entspricht in 10 m Höhe einer 
Windgeschwindigkeit von etwa 8,8 m/s. Mit dieser Windgeschwindigkeit wurden zur Ska-
lierung Ausbreitungsrechnungen mit der für die Messtage repräsentativen Atmosphären-
schichtung (Ausbreitungsklasse III/1) durchgeführt.  

Die Windrichtung in Höhenlagen oberhalb der Gebäude und in Schornsteinhöhe ist für die 
Ausbreitung der Emissionen vom Brauprozess verantwortlich und entspricht eher der re-
gionalen Windrichtung. Eine qualitative Übereinstimmung mit den Geruchszeitanteilen an 
den Messpunkten 1 nahe des Bahndamms kann erreicht werden, wenn die Windrichtung 
zur Ausbreitung der Emissionen vom Brauprozess zwischen 80° und 90° gewählt wird 
(östlich – ostnordöstlich).  

In den unteren Luftschichten im Bereich des Leergutlagers wird die Windrichtung von der 
Rauigkeit beeinflusst und kann auch anders als oberhalb der Gebäude liegen. Eine An-
passung an die Verteilung der Immissionen im Nahbereich (Messpunkte 5 bis 10) der 
ersten drei Messtage lässt sich erzielen, wenn für die vom Lager freigesetzten Geruchs-
mengen eine Windrichtung zwischen 120° und 150° zur Ausbreitung gewählt wird (um 
Südost). 
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Zur Skalierung der von den Schornsteinen freigesetzten Geruchsmenge wurde der Mess-
punkt 1 der Linie 2 mit einem Geruchszeitanteil von etwa 50 % verwendet. Bei den vom 
Leergutlager ausgehenden Emissionen wurde der nahe Messpunkt 10 von Linie 2 mit 
einer Geruchshäufigkeit von 45 % zur Kalibrierung herangezogen.  

Dementsprechend wurden die Kalibrierungen der freigesetzten Geruchsmengen für die 
ersten drei Messtage angepasst. Festgelegt wurden auf diese Weise eine von den beiden 
Leergutlagern freigesetzte Geruchsmenge von jeweils 1.450 GE/s und eine von den drei 
Schornsteinen während der Produktion emittierte Geruchsmenge von insgesamt 
54.000 GE/s, d. h. 13.500 GE/s pro Sudstraße. 

Da die Emissionen des Leergutlagers bestimmend sind, wurden zwei weitere Fahnen-
messungen durchgeführt, um die Quellstärke sicherer zu bestimmen. 

Bei der vierten Messung lag eine Windgeschwindigkeit von 3,7 km/h bzw. 1,1 m/s aus 
östlicher Richtung vor, entsprechend 4,1 m/s in 10 m Höhe. Am Messpunkt der 10 der 
Linie 3 wurde ein Geruchszeitanteil von 72 % gemessen [18]. Mit einer Ausbreitungsrech-
nung für die von den beiden Leergutlagern bei einer Windrichtung zwischen 130° und 
160° freigesetzte Geruchsmenge wurde eine Quellstärke von jeweils 1.000 GE/s be-
stimmt. 

Am fünften Messtag mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h bzw. 1,5 m/s aus östlicher 
Richtung, entsprechend 6,1 m/s in 10 m Höhe, ergab sich am Messpunkt 10 der Linie 4 
ein Geruchszeitanteil von 70 % [19]. Über eine Ausbreitungsrechnung mit einer Windrich-
tung zwischen 150° und 160° wurde dieses Ergebnis bei einer Geruchsemission von 
1.150 GE/s pro Leergutlager erreicht.  

Entsprechend wird als Mittelwert über die fünf Messtage eine von den beiden Leergutla-
gern ausgehende Geruchsemission von jeweils 1.300 GE/s bestimmt. Diese wird perma-
nent freigesetzt. Von den vier Sudstraßen wird über die Schornsteine während der Pro-
duktion eine Geruchsmenge von zusammen 54.000 GE/s, d. h. 13.500 GE/s pro Sudstra-
ße, emittiert. Diese wird für insgesamt 4.940 Stunden im Jahr angesetzt. Damit ergeben 
sich als jährlich freigesetzte Geruchsmengen etwa 82.000 MGE/a für die Lagerung und 
960.000 MGE/a für den Brauprozess.  

In der Literatur [14] wird für die freigesetzte Geruchsmenge pro Sud 265 MGE pro Tonne 
Zutat für das Würzekochen angegeben. Verarbeitet werden pro Sud in der Brauerei hier 
9,5 t Malz und 22 kg Hopfen [22]. Dementsprechend findet bei einem fünfstündigen Sud-
prozess eine Freisetzung von etwa 503,5 MGE/h oder 140.000 GE/s pro Sudstraße statt. 
Dieser Wert bezieht sich jedoch auf offene Prozesse. Beim geschlossenen Brauprozess 
reduziert sich die freigesetzte Geruchsmenge um ca. 90 % [14]. Damit ergibt sich die glei-
che Größenordnung wie die angesetzte Emission. Die aus der Kalibrierung abgeleiteten 
Emissionen sind somit plausibel. 

6.2.3. Ausbreitungsrechnung 

Zur Beurteilung der Geruchsimmissionen wurden die Häufigkeiten der Geruchsstunden 
flächendeckend berechnet.  
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Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen sind in den flächendeckenden Rasterkar-
ten für den Plangeltungsbereich in der Anlage A 4 zusammengestellt. Die Immissionswer-
te der GIRL sind als ganze Prozentwerte definiert, so dass die in den Berechnungsergeb-
nissen enthaltene erste Nachkommastelle zu runden ist. Der Immissionswert für Wohnge-
biete von 10 % wird somit bei Werten bis 10,4 % eingehalten und erst ab 10,5 % über-
schritten. Die Klassengrenzen der Rasterkarten wurden daher bei jeweils 0,5 % gewählt. 

Andere relevante geruchsemittierende Anlagen, die in den Geltungsbereich der Geruchs-
immissions-Richtlinie fallen, sind im Umfeld des Plangebiets nicht vorhanden. 

6.2.4. Gesamtbelastung 

Die Geruchsimmissionen im Plangebiet stellen die Rasterkarten unter A 4 dar für einige 
Stockwerke. Die Belastungen an den Außenfassaden der geplanten Gebäude sind in der 
Regel im Erdgeschoss maximal und nehmen in den darüberliegenden Obergeschossen 
mit zunehmender Höhe ab. In den Innenhöfen nehmen umgekehrt die Geruchshäufigkei-
ten mit der Höhe zu, sie liegen dabei unterhalb der Geruchsbelastungen an den Außen-
fassaden. 

Voruntersuchungen ergaben, dass die vom Brauprozess allein entstehenden Geruchsbe-
lastungen durch die hohen Schornsteine zu einer weiträumigen Verteilung der Immissio-
nen führen und keinen Konflikt im Plangebiet darstellen, während das Leergutlager zu 
hohen Geruchsbelastungen im nahen Umfeld führt.  

Im Plangebiet ergeben sich die höchsten Geruchshäufigkeiten westlich an der 
Harkortstraße nördlich der Grünfläche und im nordöstlichen Abschnitt der Grünfläche. Die 
Geruchsbelastung nimmt in westliche und südliche Richtung vom Leergutlager ausge-
hend ab. Teilweise wird mit mehr als 15 % Geruchsstunden neben dem Immissionswert 
für Wohngebiete von 10 % der Jahresstunden auch der Immissionswert für Gewerbege-
biete von 15 % überschritten.  

Nördlich der Grünfläche wird der Immissionswert für Wohngebiete nur zur nordwestlich 
des Plangebiets verlaufenden Bahnlinie eingehalten. 

Südlich der Grünfläche wird der Immissionswert für Wohngebiete von 10 % an den ge-
planten Wohngebäuden überwiegend eingehalten, allerdings nicht nordöstlich an den zur 
Harkortstraße und zur Grünfläche liegenden Gebäudefassaden.  

In den Innenhöfen liegen die Geruchsbelastungen an den Baukörpern im Rahmen der 
Rechengenauigkeit bei maximal 10 % der Jahresstunden. 

7. Zusammenfassung und Bewertung

Mit der vorliegenden Untersuchung wurden die Geruchsimmissionen für das Gebiet des 
Bebauungsplans Altona Nord 26 der Freien und Hansestadt Hamburg durch eine angren-
zende Brauerei prognostiziert.  
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Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) des Län-
derausschusses für Immissionsschutz, in der Immissionswerte für Wohn- und Mischgebie-
te sowie für Gewerbe- und Industriegebiete festgelegt sind. Die GIRL ist in Hamburg je-
doch nicht rechtsverbindlich eingeführt worden, so dass insbesondere im Rahmen der 
Bauleitplanung Abweichungen abgewogen werden können (vgl. auch Hamburger Leitfa-
den Luftschadstoffe in der Bauleitplanung). 

Die Berechnung der Geruchsstundenhäufigkeiten erfolgte mit dem gemäß GIRL empfoh-
lenen Modell AUSTAL2000 unter Berücksichtigung der meteorologischen Verhältnisse. 

Zusammenfassend ist für die Gesamtbelastung festzustellen, dass der Immissionsricht-
wert für Wohngebiete von 0,10 (entspricht 10 % der Jahresstunden) im Plangebiet nur 
teilweise eingehalten wird. Insbesondere westlich an der Harkortstraße ist mit Überschrei-
tungen des Immissionsrichtwertes für Wohngebiete von 10 % (entspricht 10 % der Jah-
resstunden) an den Außenfassaden der geplanten Wohnbebauung zu rechnen. Nördlich 
und westlich des Leergutlagers wird auch der Immissionsrichtwert für Gewerbegebiete 
von 15 % (entspricht 15 % der Jahresstunden) überschritten. 

In den Innenhöfen der geplanten Wohnbebauung wird der Immissionsrichtwert für Wohn-
gebiete von 10 % an den Baukörpern eingehalten.  

Zu den Gebäudeseiten, wo der Immissionsrichtwert für Wohngebiete von 0,10 (entspricht 
10 % der Jahresstunden) überschritten wird, sollten keine schutzbedürftigen Räume 
(Wohnungen, Büronutzung) angeordnet werden bzw. beim Belüftungskonzept darauf ge-
achtet werden, dass keine Luft aus Bereichen mit Überschreitung des Immissionswertes 
für Wohngebiete von 10 % zugeführt wird.  

Alternativ sollte eine Einhausung des offenen Leergutlagers in Erwägung gezogen wer-
den, welches maßgeblich zu den Überschreitungen des Immissionsrichtwertes beiträgt. 

Der Schutz vor Belästigungen durch Geruchsimmissionen ist dann sichergestellt. 

Für die Bestandssituation ist ergänzend festzustellen, dass im Einzelfall gemäß GIRL 
auch höhere Geruchsstundenhäufigkeiten mit Überschreitungen des Immissionsrichtwer-
tes zulässig sind. 

Bei der neu geplanten Bebauung können in der Bauleitplanung gemäß Hamburger Leitfa-
den Luftschadstoffe bei der Beurteilung des Einzelfalls ebenfalls Geruchseinwirkungen 
oberhalb der Immissionswerte als verträglich abgewogen werden, wobei auch städtebau-
liche Gründe herangezogen werden können. 

Hammoor, den 26. September 2013 

(Dipl.-Phys. Dr. Olaf Peschel)  (Dipl.-Phys. Dr. Bernd Burandt) 
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A 1 Lagepläne 

A 1.1 Übersichtsplan Rechengebiet, Maßstab 1:6.000 

graue Flächen:  Gebäude 

blaue Umgrenzung:   Rechengebiet 

lila Umgrenzung:  Plangebiet 

orange Linien / Dreiecke: Messlinien / Messpunkte (Auswahl) 

hellblaue Kreuze:  Punktquellen 

grüne Fläche:   Volumenquellen 

rote Linien:   Straßen 

schwarz-weiße Linien:  Eisenbahn 
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A 1.2 Übersichtsplan Plangebiet, Fahnenmessungen, Maßstab 
1: 3.500 

graue Flächen: Gebäude lila Umgrenzung: Plangebiet  

orange Linien / Messlinien /  grüne Fläche:   Volumenquellen 

Dreiecke:  Messpunkte (Auswahl) rote Linien:   Straßen 
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A 2 Geruchsemissionen 

A 2.1 Emissionen und Quellenmodell 

Anzahl
Quellen

Quellenart Höhe Fläche
Stunden
pro Jahr

Gesamt-
Emission

m m² MGE/h GE/s h MGE/a
Brauerei
Abluft Sudhaus 3 194,4 54.000 4.940 960.336

q1 1 (50 %) Punktquelle 30,0 0 97,2 27.000 4.940 480.168
q2 1 (25 %) Punktquelle 30,0 0 48,6 13.500 4.940 240.084

zwei Sudstraßen 
Sudstraße 
Sudstraße q3 1 (25 %) Punktquelle 30,0 0 48,6 13.500 4.940 240.084

Leergutlager 2 9,4 2.600 8.760 81.994
Lagerplatz Nord q4 1 (50 %) Volumenquelle 6,0 1.600 4,7 1.300 8.760 40.997
Lagerplatz Süd q5 1 (50 %) Volumenquelle 6,0 1.600 4,7 1.300 8.760 40.997

Gesamt Brauerei 5 203,8 56.600 1.042.330

Quelle
Emission
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A 2.2 Berechnungsprotokoll (AUSTAL2000) 
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A 3 Windrichtungshäufigkeitsverteilungen (Standort 
Hamburg-Fuhlsbüttel, repräsentatives Jahr 2005) 

A 3.1 Windrichtungsverteilung im Jahresmittel 
(Anteil an Gesamtjahresstunden) 

 

A 3.2 Verteilung der Ausbreitungsklassen 
(Anteil an Gesamtjahresstunden) 

 

6 %

10 %

4 %

2 %

N

W
O

S

8 %

I II III/1 III/2 IV V
sehr stabil stabil indifferent indifferent labil sehr labil

[m/s] leicht stabil leicht labil
0-1 4,83 % 2,44 % 0,24 % 0,25 % 0,38 % 0,22 %
1,5 2,90 % 2,59 % 0,48 % 0,32 % 0,45 % 0,24 %
2 2,74 % 2,96 % 1,22 % 0,85 % 0,67 % 0,36 %
3 0,26 % 7,25 % 12,73 % 6,25 % 1,90 % 0,92 %

4-5 0,00 % 0,00 % 19,58 % 4,47 % 1,09 % 0,53 %
6 0,00 % 0,00 % 9,90 % 1,99 % 0,23 % 0,15 %

7-8 0,00 % 0,00 % 5,44 % 0,61 % 0,16 % 0,00 %
9 0,00 % 0,00 % 1,69 % 0,08 % 0,02 % 0,00 %

>10 0,00 % 0,00 % 0,58 % 0,01 % 0,01 % 0,00 %
Summe 10,74 % 15,24 % 51,86 % 14,83 % 4,91 % 2,42 %

AusbreitungsklasseWindge-            
schwindig-            

keit



VIII 

Proj.Nr.: 12239.02 

Anlage zum Geruchsgutachten zum Bebauungsplan Altona Nord 26 der 

Freien und Hansestadt Hamburg  

 

12239.02_bericht_ou.docx 26. September 2013 LAIRM CONSULT GmbH  
   gedruckt: 26. September 2013 

A 4 Häufigkeitsverteilung der Geruchsstunden im 
Plangebiet 

A 4.1 Geruchsimmissionen Erdgeschoss, Maßstab 1: 3.500 
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A 4.2 Geruchsimmissionen 2. Obergeschoss, Maßstab 1: 3.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

Proj.Nr.: 12239.02 

Anlage zum Geruchsgutachten zum Bebauungsplan Altona Nord 26 der 

Freien und Hansestadt Hamburg  

 

12239.02_bericht_ou.docx 26. September 2013 LAIRM CONSULT GmbH  
   gedruckt: 26. September 2013 

A 4.3 Geruchsimmissionen 4. Obergeschoss, Maßstab 1: 3.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage zum Geruchsgutachten zum Bebauungsplan Altona Nord 26 der 

Freien und Hansestadt Hamburg 

XI 

Proj.Nr.: 12239.02 

LAIRM CONSULT GmbH 26. September 2013 12239.02_bericht_ou.docx 
gedruckt: 26. September 2013

A 4.4 Geruchsimmissionen 6. Obergeschoss, Maßstab 1: 3.500 



1 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der 
durchgeführten Untersuchungen. Eine – auch auszugsweise – Veröffentlichung des Berichtes 
bedarf einer schriftlichen Genehmigung der Eurofins GfA GmbH. 
Hauptsitz 
Eurofins GfA GmbH, Stenzelring 14 b, D-21107 Hamburg 
HRB 108274 AG Hamburg - Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Gerhard Volkmer 
USt-IdNr. DE 811 514 618 / IBAN DE40 2505 0000 0135 0257 99 / BIC/SWIFT.: NOLADE2HXXX 

Die Akkreditierung gilt nur für die in der  
Urkunde der Eurofins GfA GmbH aufgeführten 
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Eurofins GfA GmbH • Stenzelring 14 b • D-21107 Hamburg 

Lairm Consult GmbH 

Herr Dr. Burandt 

Hauptstraße 45 

22941 Hammoor 
Hamburg, 15.05.2013 

Unser Zeichen:  Ihr Zeichen: 
Bitte unbedingt angeben  Bearbeiter: Dr. Lennard Wolf 

Telefondurchwahl: -58 

Ergebnisse der Geruchsfahnenbegehung auf dem Gelände westlich der Carlsberg 

Brauerei, 25.-27.03.2013, Hamburg Altona 

Sehr geehrter Herr Dr. Burandt, 

anbei finden Sie die ausgewerteten Ergebnisse der Geruchsfahnenbegehung auf dem Gelände 

westlich der Harkortstraße und der Carlsbergbrauerei vom 25.-27.03.2013. 

Die Begehung und Auswertung erfolgten gemäß der VDI Richtlinie 3940-2 (2006). Die 

Probanden sind demnach die begehbare Fläche, über die sich nach vorherrschender 

Windrichtung die Geruchsfahne der Brauereigebäude ausbreitet, mittels sogenannter 

Schnittlinienmessungen abgegangen. Pro Messtag wurden von jeweils 5 Probanden 10 solcher 

Schnittlinienmessungen durchgeführt, so dass insgesamt zu 50 Punkten 150 Datensätze 

vorliegen. Unglücklicherweise konnte durch die Begrenzung des Geländes aufgrund der 

Bahnschienen das Ende der Fahne nicht erreicht werden. 

Die Probanden hatten primär die Aufgabe, pro Messpunkt über einen 10-Minutenzeitraum in 

10s Taktung zu notieren, ob sie einen brauereitypischen Geruch in diesem Moment und 

Atemzug wahrnehmen können oder nicht. Die Zeit zwischen diesen Bewertungsatemzügen 

sollte unberücksichtigt bleiben. Sekundär haben die Probanden zudem notiert, mit welcher 

subjektiven Stärke sie diesen Geruch wahrgenommen haben, d.h. ob nur schwach oder sogar 

Eurofins GfA GmbH 
Stenzelring 14 b 

D-21107 Hamburg 

Tel:  +49 (0) 40 / 697096-0 

Fax: +49 (0) 40 /  697096-99 

Lennardwolf@eurof ins.de 
www.eurof ins.de/gfa 

10186-003 
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besonders stark ausgeprägt. 

Die Auswertung wurde daraufhin ebenso zweiteilig durchgeführt. Die Hauptauswertung bestand 

darin, den sogenannten Geruchszeitanteil pro Messpunkt zu bestimmen, d.h. den Quotienten 

aus positiven Geruchsereignissen im Verhältnis zu allen Geruchsereignissen (im Regelfall die 

60 Bewertungen). Dieser Geruchszeitanteil gibt an, mit welchem Anteil der Zeit die 

Geruchsschwelle von per Definition 1 GE/m³ an quellenspezifischen Geruch überschritten 

wurde. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Geruchsermittlungen auf brauereispezifische 

Gerüche teilweise durch andere Gerüche, z.B. Maschinenbetrieb durch Erdaushub auf dem 

Gelände gestört wurden. In diesem Fall wurden der Geruchszeitanteil zusätzlich in Relation zu 

den verwertbaren Geruchsbeurteilungen berechnet. 

Als Zusatzinformation wurden die Daten hinsichtlich der Stärke der Geruchswahrnehmung 

ausgewertet. Hierzu wurden die Anteile der Klassifizierungen 3-6 (3 = deutlich, 4 = stark, 5= 

sehr stark, 6 = extrem stark) ausgezählt und akkumuliert ausgewertet. 

Zwei Beobachtungen der Probanden vor Ort sollten bei der Bewertung der Ergebnisse noch im 

Besonderen betrachtet werden. Zum Einen ordneten die Probanden in Relation zu der 

Blickrichtung auf der Linie 3 (genau nach Osten in Richtung der Brauerei, s. Karte unten) den 

meteorologischen Randbedingungen subjektiv eher eine nordöstliche Windrichtung zu, während 

das Wetteraufzeichnungsgerät (Windrad mit Kompassflügel) an allen 3 Tagen überwiegend 

eine südöstliche Windrichtung aufgezeichnet hat. Wir vermuten, dass dies durch lokale 

Düseneffekte der umstehenden Gebäude verursacht wurde, welche die Probanden, nicht aber 

das Messgerät, welches in etwa in der Mitte der Linie 3, also des begehbaren Geländes 

positioniert war, beeinflusst haben. 

Zum Anderen gaben die Probanden an, dass sie bei Annäherung an das Bauereigelände zuerst 

zunehmend und anschließend deutlich dominierend den Geruch des Leergutlagers an der 

Harkortstraße wahrgenommen hätten anstelle des brauereitypischen Geruches aus den Suden 

oder anderweitigen Emissionen. Dies ist unter anderem auch durch den Anstieg an „stark 

wahrnehmbaren“ Gerüchen in den Daten ersichtlich. In Anbetracht der relativ niedrigen 

Außentemperaturen zum Zeitpunkt der Messung ist zu vermuten, dass insbesondere im 

Frühling und Sommer die im Wesentlichen durch die Nutzung des Lagers sowie vor allem 

wegen den durch die Temperatur bestimmten Dampfdrücken von Geruchs-emittierenden 

Rückständen eine über die hier gemachten Beobachtungen hinaus noch deutlich stärkere 

Geruchsemission vom Brauereigelände auftreten kann. 
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Abb. 1:  Darstellung der abgelaufenen Probandenwege. Die Messpunkte sind von Westen nach Osten äquidistant über die jeweiligen 

Strecken verteilt. 

Quelle des Fotos: Google maps. 
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Abb. 2-4:  Darstellung der gemessenen, vorherrschenden Windrichtung an den drei Messtagen. 
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Die folgenden Tabellen geben die rechnerische Auswertung des Geruchszeitanteils wie oben 
beschrieben wieder. Die dort angegebene Windrichtung entspricht der subjektiven 
Wahrnehmung der Probanden. 

Datum 25.03.2013
Windrichtung Ost / Nordost
Windgeschwindigkeit 12 km/h
Temperatur 3,2 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit 37%
Wetter Niederschlagsfrei
Bedeckungsgrad Leicht bewölkt
Beginn Messung 13:24 13:35 13:51 14:04 14:18 14:31 14:51 15:04 15:15 15:27
Ende Messung 13:34 13:45 14:01 14:14 14:28 14:41 15:01 15:14 15:25 15:37
Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Linie 1
Geruchsereignis 
Brauerei 9 18 27 18 10 2 7 12 15 13
Geruchsereignis 
Andere 3 1 2 17 16 3 0 0 0 3
Zeitanteil 
komplett 0,15 0,30 0,45 0,30 0,17 0,03 0,12 0,20 0,25 0,22
Zeitanteil ohne 
Andere 0,16 0,31 0,47 0,42 0,23 0,04 0,12 0,20 0,25 0,23

Linie 2
Geruchsereignis 
Brauerei 9 20 11 13 4 0 13 16 29 13
Geruchsereignis 
Andere 32 29 38 35 13 3 3 1 3 14
Zeitanteil 
komplett 0,15 0,33 0,18 0,22 0,07 0,00 0,22 0,27 0,48 0,22
Zeitanteil ohne 
Andere 0,32 0,65 0,50 0,52 0,09 0,00 0,23 0,27 0,51 0,28

Linie 3
Geruchsereignis 
Brauerei 3 16 5 8 9 3 14 12 22 24
Geruchsereignis 
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil 
komplett 0,05 0,27 0,08 0,13 0,15 0,05 0,23 0,20 0,37 0,40
Zeitanteil ohne 
Andere 0,05 0,27 0,08 0,13 0,15 0,05 0,23 0,20 0,37 0,40

Linie 4
Geruchsereignis 
Brauerei 12 22 4 7 2 4 10 11 17 11
Geruchsereignis 
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil 
komplett 0,20 0,37 0,07 0,12 0,03 0,07 0,17 0,18 0,28 0,18
Zeitanteil ohne 
Andere 0,20 0,37 0,07 0,12 0,03 0,07 0,17 0,18 0,28 0,18

Linie 5
Geruchsereignis 
Brauerei 14 8 0 2 1 0 4 0 3 8
Geruchsereignis 
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil 
komplett 0,23 0,13 0,00 0,03 0,02 0,00 0,07 0,00 0,05 0,13
Zeitanteil ohne 
Andere 0,23 0,13 0,00 0,03 0,02 0,00 0,07 0,00 0,05 0,13
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Datum 26.03.2013
Windrichtung Ost / Nordost
Windgeschwindigkeit 5 km/h
Temperatur 4,5 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit 43%
Wetter Niederschlagsfrei
Bedeckungsgrad Leicht Bewölkt
Beginn Messung 12:23 12:35 12:53 13:06 13:18 13:31 13:43 13:55 14:07 14:19
Ende Messung 12:33 12:45 13:03 13:16 13:28 13:41 13:53 14:05 14:17 14:29
Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Linie 1
Geruchsereignis 
Brauerei 7 10 12 3 13 7 7 6 23 14
Geruchsereignis 
Andere 1 2 14 9 0 0 2 1 0 1
Zeitanteil 
komplett 0,12 0,17 0,20 0,05 0,22 0,12 0,12 0,10 0,38 0,23
Zeitanteil ohne 
Andere 0,12 0,17 0,26 0,06 0,22 0,12 0,12 0,10 0,38 0,24

Linie 2
Geruchsereignis 
Brauerei 31 32 24 16 25 9 27 14 40 40
Geruchsereignis 
Andere 9 7 19 7 2 6 0 5 0 3
Zeitanteil 
komplett 0,52 0,53 0,40 0,27 0,42 0,15 0,45 0,23 0,67 0,67
Zeitanteil ohne 
Andere 0,61 0,60 0,59 0,30 0,43 0,17 0,45 0,25 0,67 0,70

Linie 3
Geruchsereignis 
Brauerei 0 3 4 6 7 9 13 7 31 15
Geruchsereignis 
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil 
komplett 0,00 0,05 0,07 0,10 0,12 0,15 0,22 0,12 0,52 0,25
Zeitanteil ohne 
Andere 0,00 0,05 0,07 0,10 0,12 0,15 0,22 0,12 0,52 0,25

Linie 4
Geruchsereignis 
Brauerei 0 3 0 0 0 0 5 9 17 5
Geruchsereignis 
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Zeitanteil 
komplett 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,15 0,28 0,08
Zeitanteil ohne 
Andere 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,15 0,33 0,08

Linie 5
Geruchsereignis 
Brauerei 4 2 6 3 2 0 8 0 17 0
Geruchsereignis 
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil 
komplett 0,07 0,03 0,10 0,05 0,03 0,00 0,13 0,00 0,28 0,00
Zeitanteil ohne 
Andere 0,07 0,03 0,10 0,05 0,03 0,00 0,13 0,00 0,28 0,00
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Datum 27.03.2013
Windrichtung Nordost
Windgeschwindigkeit 7 km/h
Temperatur 5,0°C
Rel. Luftfeuchtigkeit 37%
Wetter Niederschlagsfrei
Bedeckungsgrad Sonnig
Beginn Messung 10:01 10:14 10:25 10:36 10:48 11:04 11:16 11:27 11:38 11:49
Ende Messung 10:11 10:24 10:35 10:46 10:58 11:14 11:26 11:37 11:48 11:59
Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Linie 1
Geruchsereignis 
Brauerei 0 0 0 0 7 7 0 3 1 3
Geruchsereignis 
Andere 0 0 3 26 2 0 0 0 0 0
Zeitanteil 
komplett 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,05 0,02 0,05
Zeitanteil ohne 
Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,05 0,02 0,05

Linie 2
Geruchsereignis 
Brauerei 17 13 2 6 10 0 2 9 2 14
Geruchsereignis 
Andere 26 25 52 15 9 12 8 8 4 5
Zeitanteil 
komplett 0,28 0,22 0,03 0,10 0,17 0,00 0,03 0,15 0,03 0,23
Zeitanteil ohne 
Andere 0,50 0,37 0,25 0,13 0,20 0,00 0,04 0,17 0,04 0,25

Linie 3
Geruchsereignis 
Brauerei 3 3 4 1 9 12 4 6 1 3
Geruchsereignis 
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Zeitanteil 
komplett 0,05 0,05 0,07 0,02 0,15 0,20 0,07 0,10 0,02 0,05
Zeitanteil ohne 
Andere 0,05 0,05 0,07 0,02 0,15 0,20 0,07 0,10 0,02 0,06

Linie 4
Geruchsereignis 
Brauerei 0 8 2 0 0 3 0 4 3 3
Geruchsereignis 
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil 
komplett 0,00 0,13 0,03 0,00 0,00 0,05 0,00 0,07 0,05 0,05
Zeitanteil ohne 
Andere 0,00 0,13 0,03 0,00 0,00 0,05 0,00 0,07 0,05 0,05

Linie 5
Geruchsereignis 
Brauerei 2 12 2 7 0 0 0 0 1 1
Geruchsereignis 
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil 
komplett 0,03 0,20 0,03 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02
Zeitanteil ohne 
Andere 0,03 0,20 0,03 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der 
durchgeführten Untersuchungen. Eine – auch auszugsweise – Veröffentlichung des Berichtes 
bedarf einer schriftlichen Genehmigung der Eurofins GfA GmbH. 

 
Hauptsitz 
Eurofins GfA GmbH, Stenzelring 14 b, D-21107 Hamburg 
HRB 108274 AG Hamburg - Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Gerhard Volkmer 
USt-IdNr. DE 811 514 618 / IBAN DE40 2505 0000 0135 0257 99 / BIC/SWIFT.: NOLADE2HXXX 

 

Die Akkreditierung gilt nur für die in der  
Urkunde der Eurofins GfA GmbH aufgeführten 
Prüfarten und Prüfverfahren.  
Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet. 

 

Als Visualisierung ergibt sich über alle 3 Tage gemittelt folgendes Bild (Punkt 1 bis 10 = von 
West nach Ost). 
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der 
durchgeführten Untersuchungen. Eine – auch auszugsweise – Veröffentlichung des Berichtes 
bedarf einer schriftlichen Genehmigung der Eurofins GfA GmbH. 
Hauptsitz 
Eurofins GfA GmbH, Stenzelring 14 b, D-21107 Hamburg 
HRB 108274 AG Hamburg - Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Gerhard Volkmer 
USt-IdNr. DE 811 514 618 / IBAN DE40 2505 0000 0135 0257 99 / BIC/SWIFT.: NOLADE2HXXX 

Die Akkreditierung gilt nur für die in der  
Urkunde der Eurofins GfA GmbH aufgeführten 
Prüfarten und Prüfverfahren.  
Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet. 

Die Auswertung für die Klassen 3-6 ergibt folgende Daten: 

Datum 25.03.2013
Windrichtung Ost / Nordost
Windgeschwindigkeit 12 km/h
Temperatur 3,2 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit 37%
Wetter Niederschlagsfrei
Bedeckungsgrad Leicht bewölkt
Beginn Messung 13:24 13:35 13:51 14:04 14:18 14:31 14:51 15:04 15:15 15:27
Ende Messung 13:34 13:45 14:01 14:14 14:28 14:41 15:01 15:14 15:25 15:37
Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Linie 1
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 0 3 3 7 1 0 0 0 1 3
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0

Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Geruchsereignis Andere 3 1 2 17 16 3 0 0 0 3
Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,05 0,05 0,12 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,13 0,08 0,17 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05
Zeitanteil (3-6) ohne 
Andere 0,00 0,14 0,09 0,23 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05

Linie 2
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Andere 32 29 38 35 13 3 3 1 3 14
Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Zeitanteil (3-6) ohne 
Andere 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00

Linie 3
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 0 3 0 3 2 0 7 1 3 2
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,05 0,00 0,05 0,03 0,00 0,12 0,02 0,05 0,03
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,07 0,00 0,07 0,05 0,00 0,13 0,02 0,07 0,05
Zeitanteil (3-6) ohne 
Andere 0,00 0,07 0,00 0,07 0,05 0,00 0,13 0,02 0,07 0,05
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der 
durchgeführten Untersuchungen. Eine – auch auszugsweise – Veröffentlichung des Berichtes 
bedarf einer schriftlichen Genehmigung der Eurofins GfA GmbH. 

 
Hauptsitz 
Eurofins GfA GmbH, Stenzelring 14 b, D-21107 Hamburg 
HRB 108274 AG Hamburg - Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Gerhard Volkmer 
USt-IdNr. DE 811 514 618 / IBAN DE40 2505 0000 0135 0257 99 / BIC/SWIFT.: NOLADE2HXXX 

 

Die Akkreditierung gilt nur für die in der  
Urkunde der Eurofins GfA GmbH aufgeführten 
Prüfarten und Prüfverfahren.  
Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet. 

 

Datum 25.03.2013
Beginn Messung 13:24 13:35 13:51 14:04 14:18 14:31 14:51 15:04 15:15 15:27
Ende Messung 13:34 13:45 14:01 14:14 14:28 14:41 15:01 15:14 15:25 15:37
Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Linie 4
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 0 4 0 0 0 0 5 0 5 2
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0
Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,08 0,03
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,10 0,03
Zeitanteil (3-6) ohne 
Andere 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,10 0,03

Linie 5
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil komplett (3) 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (3-6) 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil (3-6) ohne 
Andere 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der 
durchgeführten Untersuchungen. Eine – auch auszugsweise – Veröffentlichung des Berichtes 
bedarf einer schriftlichen Genehmigung der Eurofins GfA GmbH. 

 
Hauptsitz 
Eurofins GfA GmbH, Stenzelring 14 b, D-21107 Hamburg 
HRB 108274 AG Hamburg - Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Gerhard Volkmer 
USt-IdNr. DE 811 514 618 / IBAN DE40 2505 0000 0135 0257 99 / BIC/SWIFT.: NOLADE2HXXX 

 

Die Akkreditierung gilt nur für die in der  
Urkunde der Eurofins GfA GmbH aufgeführten 
Prüfarten und Prüfverfahren.  
Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet. 

 

Datum 26.03.2013
Windrichtung Ost / Nordost
Windgeschwindigkeit 5 km/h
Temperatur 4,5 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit 43%
Wetter Niederschlagsfrei
Bedeckungsgrad Leicht Bewölkt
Beginn Messung 13:24 13:35 13:51 14:04 14:18 14:31 14:51 15:04 15:15 15:27
Ende Messung 13:34 13:45 14:01 14:14 14:28 14:41 15:01 15:14 15:25 15:37
Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Linie 1
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0

Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Geruchsereignis Andere 1 2 14 9 0 0 2 1 0 1
Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00

Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00
Zeitanteil (3-6) ohne 
Andere 0,00 0,00 0,04 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00

Linie 2
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 7 3 3 3 7 0 3 0 6 3
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Geruchsereignis Andere 9 7 19 7 2 6 0 5 0 3
Zeitanteil komplett (3) 0,12 0,05 0,05 0,05 0,12 0,00 0,05 0,00 0,10 0,05
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00
Zeitanteil komplett (3-6) 0,12 0,05 0,05 0,05 0,12 0,00 0,05 0,00 0,50 0,05
Zeitanteil (3-6) ohne 
Andere 0,14 0,06 0,07 0,06 0,12 0,00 0,05 0,00 0,50 0,05

Linie 3
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 0 0 0 1 0 2 2 0 10 4
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 0,03 0,00 0,17 0,07
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,02
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 0,03 0,00 0,30 0,08
Zeitanteil (3-6) ohne 
Andere 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 0,03 0,00 0,30 0,08
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der 
durchgeführten Untersuchungen. Eine – auch auszugsweise – Veröffentlichung des Berichtes 
bedarf einer schriftlichen Genehmigung der Eurofins GfA GmbH. 

 
Hauptsitz 
Eurofins GfA GmbH, Stenzelring 14 b, D-21107 Hamburg 
HRB 108274 AG Hamburg - Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Gerhard Volkmer 
USt-IdNr. DE 811 514 618 / IBAN DE40 2505 0000 0135 0257 99 / BIC/SWIFT.: NOLADE2HXXX 

 

Die Akkreditierung gilt nur für die in der  
Urkunde der Eurofins GfA GmbH aufgeführten 
Prüfarten und Prüfverfahren.  
Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet. 

 

Datum 26.03.2013
Beginn Messung 13:24 13:35 13:51 14:04 14:18 14:31 14:51 15:04 15:15 15:27
Ende Messung 13:34 13:45 14:01 14:14 14:28 14:41 15:01 15:14 15:25 15:37
Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Linie 4
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,03
Zeitanteil (3-6) ohne 
Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,03

Linie 5
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00
Zeitanteil (3-6) ohne 
Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der 
durchgeführten Untersuchungen. Eine – auch auszugsweise – Veröffentlichung des Berichtes 
bedarf einer schriftlichen Genehmigung der Eurofins GfA GmbH. 

 
Hauptsitz 
Eurofins GfA GmbH, Stenzelring 14 b, D-21107 Hamburg 
HRB 108274 AG Hamburg - Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Gerhard Volkmer 
USt-IdNr. DE 811 514 618 / IBAN DE40 2505 0000 0135 0257 99 / BIC/SWIFT.: NOLADE2HXXX 

 

Die Akkreditierung gilt nur für die in der  
Urkunde der Eurofins GfA GmbH aufgeführten 
Prüfarten und Prüfverfahren.  
Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet. 

 

Datum 27.03.2013
Windrichtung Nordost
Windgeschwindigkeit 7 km/h
Temperatur 5,0°C
Rel. Luftfeuchtigkeit 37%
Wetter Niederschlagsfrei
Bedeckungsgrad Sonnig
Beginn Messung 13:24 13:35 13:51 14:04 14:18 14:31 14:51 15:04 15:15 15:27
Ende Messung 13:34 13:45 14:01 14:14 14:28 14:41 15:01 15:14 15:25 15:37
Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Linie 1
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geruchsereignis Andere 0 0 3 26 2 0 0 0 0 0
Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil (3-6) ohne 
Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Linie 2
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Andere 26 25 52 15 9 12 8 8 4 5
Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil (3-6) ohne 
Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Linie 3
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
Zeitanteil (3-6) ohne 
Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der 
durchgeführten Untersuchungen. Eine – auch auszugsweise – Veröffentlichung des Berichtes 
bedarf einer schriftlichen Genehmigung der Eurofins GfA GmbH. 

 
Hauptsitz 
Eurofins GfA GmbH, Stenzelring 14 b, D-21107 Hamburg 
HRB 108274 AG Hamburg - Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Gerhard Volkmer 
USt-IdNr. DE 811 514 618 / IBAN DE40 2505 0000 0135 0257 99 / BIC/SWIFT.: NOLADE2HXXX 

 

Die Akkreditierung gilt nur für die in der  
Urkunde der Eurofins GfA GmbH aufgeführten 
Prüfarten und Prüfverfahren.  
Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet. 

 

Datum 27.03.2013
Beginn Messung 13:24 13:35 13:51 14:04 14:18 14:31 14:51 15:04 15:15 15:27
Ende Messung 13:34 13:45 14:01 14:14 14:28 14:41 15:01 15:14 15:25 15:37
Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Linie 4
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil (3-6) ohne 
Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Linie 5
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geruchsereignis Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil (3-6) ohne 
Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 
 
 
Bis auf Linie 3, Punkt 8 wurde am 27.03. kein Geruchsereignis der Klassen 3-6 
wahrgenommen. Da diese Daten somit keinen qualitativen Einfluss auf die Beurteilung der 
räumlichen Verteilung der Geruchswahrnehmungen haben, wurden zur gemittelten 
Visualisierung im folgenden Diagramm nur die Daten vom 25. und 26.03. verwendet. 
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der 
durchgeführten Untersuchungen. Eine – auch auszugsweise – Veröffentlichung des Berichtes 
bedarf einer schriftlichen Genehmigung der Eurofins GfA GmbH. 

 
Hauptsitz 
Eurofins GfA GmbH, Stenzelring 14 b, D-21107 Hamburg 
HRB 108274 AG Hamburg - Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Gerhard Volkmer 
USt-IdNr. DE 811 514 618 / IBAN DE40 2505 0000 0135 0257 99 / BIC/SWIFT.: NOLADE2HXXX 

 

Die Akkreditierung gilt nur für die in der  
Urkunde der Eurofins GfA GmbH aufgeführten 
Prüfarten und Prüfverfahren.  
Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet. 
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HRB 108274 AG Hamburg - Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Gerhard Volkmer 
USt-IdNr. DE 811 514 618 / IBAN DE40 2505 0000 0135 0257 99 / BIC/SWIFT.: NOLADE2HXXX 

 

Die Akkreditierung gilt nur für die in der  
Urkunde der Eurofins GfA GmbH aufgeführten 
Prüfarten und Prüfverfahren.  
Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Eurofins GfA GmbH 
 

 
Dr. Lennard Wolf  
(Leiter Emission, Funktionsprüfung und Kalibrierung) 
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Eurofins GfA GmbH • Stenzelring 14 b • D-21107 Hamburg 

Lairm Consult GmbH 

Herr Dr. Burandt 

Hauptstraße 45 

22941 Hammoor 

  Hamburg, 30.07.2013 

 

Unser Zeichen:  Ihr Zeichen:  

 Bitte unbedingt angeben Bearbeiter: Jan Schwormstede 

 Telefondurchwahl: -21 

 

Ergebnisse der Geruchsfahnenbegehung auf dem Gelände westlich der Carlsberg 

Brauerei, 23.07.2013, Hamburg Altona 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Burandt, 

 
Herr Dr. Wolf hat mich gebeten ihnen die folgenden ausgewerteten Ergebnisse der 
Geruchsfahnenbegehung auf dem Gelände westlich der Harkortstraße und der 
Carlsbergbrauerei vom 23.07.2013 zu schicken. Eine weitere Begehung ist bei geeigneter 
Witterung zeitnah geplant.  
 
 

Eurofins GfA GmbH 

Stenzelring 14 b 

D-21107 Hamburg 

Tel:  +49 (0) 40 / 697096-0 

Fax: +49 (0) 40 /  697096-99  

Lennardwolf@eurof ins.de  
www.eurof ins.de/gfa  

10186-003 
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USt-IdNr. DE 811 514 618 / IBAN DE40 2505 0000 0135 0257 99 / BIC/SWIFT.: NOLADE2HXXX 

 

Die Akkreditierung gilt nur für die in der  
Urkunde der Eurofins GfA GmbH aufgeführten Prüfarten und Prüfverfahren.  
Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet. 

 

Abb. 1:  Darstellung der abgelaufenen Probandenwege. Die Messpunkte sind von Westen nach 

Osten äquidistant über die jeweiligen Strecken verteilt. 

Quelle des Fotos: Google maps. 
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Abb. 2-4:  Darstellung der gemessenen, vorherrschenden Windrichtung am Dienstag den 

23.07.2013. 
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der 
durchgeführten Untersuchungen. Eine – auch auszugsweise – Veröffentlichung des Berichtes 
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Eurofins GfA GmbH, Stenzelring 14 b, D-21107 Hamburg 
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Die Akkreditierung gilt nur für die in der  
Urkunde der Eurofins GfA GmbH aufgeführten Prüfarten und Prüfverfahren.  
Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet. 

 

Die folgenden Tabellen geben die rechnerische Auswertung des Geruchszeitanteils wie oben 
beschrieben wieder. Die dort angegebene Windrichtung entspricht der subjektiven 
Wahrnehmung der Probanden. 
 
Datum 23.07.2013

Windrichtung Ost

Windgeschwindigkeit 3,7 km/h

Temperatur 30,6°C

Rel. Luftfeuchtigkeit 36%

Wetter Niederschlagsfrei

Bedeckungsgrad Sonnig

Beginn Messung 08:50 09:02 09:14 09:34 09:45 10:05 10:17 10:40 10:51 11:04

Ende Messung 09:00 09:12 09:24 09:44 09:55 10:15 10:27 10:50 11:01 11:14

Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Linie 1

Geruchsereignis 

Brauerei 2 19 0 11 8 3 8 27 17 10

Geruchsereignis 

Andere 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0

Zeitanteil 

komplett 0,03 0,32 0,00 0,18 0,13 0,05 0,13 0,45 0,28 0,17

Zeitanteil ohne 

Andere 0,03 0,32 0,00 0,18 0,13 0,05 0,15 0,45 0,28 0,17

Linie 2

Geruchsereignis 

Brauerei 6 15 0 8 9 5 8 19 23 13

Geruchsereignis 

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Zeitanteil 

komplett 0,10 0,25 0,00 0,13 0,15 0,08 0,13 0,32 0,38 0,22

Zeitanteil ohne 

Andere 0,10 0,25 0,00 0,13 0,15 0,08 0,13 0,32 0,40 0,22

Linie 3

Geruchsereignis 

Brauerei 18 22 37 22 36 43 38 29 34 43

Geruchsereignis 

Andere 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Zeitanteil 

komplett 0,30 0,37 0,62 0,37 0,60 0,72 0,63 0,48 0,57 0,72

Zeitanteil ohne 

Andere 0,30 0,37 0,62 0,39 0,60 0,72 0,63 0,48 0,57 0,72

Linie 4

Geruchsereignis 

Brauerei 0 4 5 5 9 1 17 19 2 19

Geruchsereignis 

Andere 0 0 4 2 6 0 0 0 2 11

Zeitanteil 

komplett 0,00 0,07 0,08 0,08 0,15 0,02 0,28 0,32 0,03 0,32

Zeitanteil ohne 

Andere 0,00 0,07 0,09 0,09 0,17 0,02 0,28 0,32 0,03 0,39

Linie 5

Geruchsereignis 

Brauerei 8 10 6 13 12 19 7 9 6 12

Geruchsereignis 

Andere 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Zeitanteil 

komplett 0,13 0,17 0,10 0,22 0,20 0,32 0,12 0,15 0,10 0,20

Zeitanteil ohne 

Andere 0,13 0,17 0,10 0,22 0,20 0,32 0,12 0,15 0,10 0,20
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der 
durchgeführten Untersuchungen. Eine – auch auszugsweise – Veröffentlichung des Berichtes 
bedarf einer schriftlichen Genehmigung der Eurofins GfA GmbH. 
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Eurofins GfA GmbH, Stenzelring 14 b, D-21107 Hamburg 
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Die Akkreditierung gilt nur für die in der  
Urkunde der Eurofins GfA GmbH aufgeführten Prüfarten und Prüfverfahren.  
Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet. 

 

Die Auswertung für die Klassen 3-6 ergibt folgende Daten: 
 
Datum 23.07.2013

Windrichtung Südost

Windgeschwindigkeit

Temperatur

Rel. Luftfeuchtigkeit

Wetter Niederschlagsfrei

Bedeckungsgrad Sonnig

Beginn Messung 08:50 09:02 09:14 09:34 09:45 10:05 10:17 10:40 10:51 11:04

Ende Messung 09:00 09:12 09:24 09:44 09:55 10:15 10:27 10:50 11:01 11:14

Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Linie 1

Geruchsereignis Brauerei 

deutlich (3) 0 3 0 2 1 1 3 4 6 0

Geruchsereignis Brauerei 

stark (4) 0 6 0 0 0 1 4 4 1 0

Geruchsereignis Brauerei 

sehr stark (5) 0 1 0 0 0 0 1 5 1 0

Geruchsereignis Brauerei 

extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geruchsereignis Andere 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,05 0,00 0,03 0,02 0,02 0,05 0,07 0,10 0,00

Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0,07 0,02 0,00

Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 0,02 0,00

Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,17 0,00 0,03 0,02 0,03 0,13 0,22 0,13 0,00

Zeitanteil (3-6) ohne 

Andere 0,00 0,17 0,00 0,03 0,02 0,03 0,13 0,22 0,13 0,00

Linie 2

Geruchsereignis Brauerei 

deutlich (3) 0 2 0 1 1 0 1 1 2 3

Geruchsereignis Brauerei 

stark (4) 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0

Geruchsereignis Brauerei 

sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Geruchsereignis Brauerei 

extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geruchsereignis Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,03 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,03 0,05

Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,00

Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,05 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,07 0,05 0,05

Zeitanteil (3-6) ohne 

Andere 0,00 0,05 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,07 0,05 0,05

Linie 3

Geruchsereignis Brauerei 

deutlich (3) 0 0 1 0 11 2 0 3 1 7

Geruchsereignis Brauerei 

stark (4) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Geruchsereignis Brauerei 

sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geruchsereignis Brauerei 

extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geruchsereignis Andere 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,18 0,03 0,00 0,05 0,02 0,12

Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,00 0,02 0,02 0,18 0,03 0,00 0,05 0,02 0,13

Zeitanteil (3-6) ohne 

Andere 0,00 0,00 0,02 0,02 0,18 0,03 0,00 0,05 0,02 0,13
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand und den Umfang der 
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Datum 23.07.2013

Beginn Messung 08:50 09:02 09:14 09:34 09:45 10:05 10:17 10:40 10:51 11:04

Ende Messung 09:00 09:12 09:24 09:44 09:55 10:15 10:27 10:50 11:01 11:14

Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Linie 4

Geruchsereignis Brauerei 

deutlich (3) 0 0 0 0 0 0 2 8 0 6

Geruchsereignis Brauerei 

stark (4) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1

Geruchsereignis Brauerei 

sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geruchsereignis Brauerei 

extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geruchsereignis Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,13 0,00 0,10

Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,02

Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,22 0,00 0,12

Zeitanteil (3-6) ohne 

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,22 0,00 0,12

Linie 5

Geruchsereignis Brauerei 

deutlich (3) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Geruchsereignis Brauerei 

stark (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geruchsereignis Brauerei 

sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geruchsereignis Brauerei 

extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geruchsereignis Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Zeitanteil (3-6) ohne 

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Eurofins GfA GmbH 

Jan Schwormstede 

(Projektleiter) 
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Eurofins GfA GmbH • Stenzelring 14 b • D-21107 Hamburg 

Lairm Consult GmbH 

Herr Dr. Burandt 

Hauptstraße 45 

22941 Hammoor 
  Hamburg, 29.08.2013 

 

Unser Zeichen:   Ihr Zeichen:  
 Bitte unbedingt angeben  Bearbeiter: Dr. Lennard Wolf 
 Telefondurchwahl: -58 

 

Ergebnisse der Geruchsfahnenbegehung auf dem Geländ e westlich der Carlsberg 

Brauerei, 26.08.2013, Hamburg Altona 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Burandt, 
 
anbei finden Sie die ausgewerteten Ergebnisse der Geruchsfahnenbegehung auf dem Gelände 

westlich der Harkortstraße und der Carlsbergbrauerei vom 26.08.2013 analog zu dem Vorgehen 

vom 25.-27.03. sowie vom 23.07.2013. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Eurofins GfA GmbH 
 

 
Dr. Lennard Wolf  
(Leiter Emission, Funktionsprüfung und Kalibrierung) 
 

Eurofins GfA GmbH 
Stenzelring 14 b 

D-21107 Hamburg 

Tel:  +49 (0) 40 / 697096-0 

Fax: +49 (0) 40 /  697096-99  

Lennardwolf@eurof ins.de  
www.eurof ins.de/gfa  

10186-003 
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Abb. 1:  Darstellung der abgelaufenen Probandenwege. Die Messpunkte sind von Westen nach Osten äquidistant über die jeweiligen 

Strecken verteilt. 

 
Quelle des Fotos: Google maps. 
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Abb. 2:  Darstellung der gemessenen, vorherrschenden Windrichtung am Montag, den 

26.08.2013. 
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Die folgenden Tabellen geben die rechnerische Auswertung des Geruchszeitanteils wie oben 
beschrieben wieder.  
 
Datum 26.08.2013
Windrichtung Ost
Windgeschwindigkeit 5 km/h
Temperatur 26,0 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit 31%
Wetter Niederschlagsfrei
Bedeckungsgrad Sonnig
Beginn Messung 12:10 12:22 12:35 12:48 13:10 13:30 13:42 13:53 14:05 14:17
Ende Messung 12:20 12:32 12:45 12:58 13:20 13:40 13:52 14:03 14:15 14:27
Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Linie 1
Geruchsereignis 
Brauerei 0 0 0 15 3 2 41 20 20 19
Zeitanteil 
komplett 0,00 0,00 0,00 0,25 0,05 0,03 0,68 0,33 0,33 0,32

Linie 2
Geruchsereignis 
Brauerei 4 3 10 9 2 10 49 31 24 13
Zeitanteil 
komplett 0,07 0,05 0,17 0,15 0,03 0,17 0,82 0,52 0,40 0,22

Linie 3
Geruchsereignis 
Brauerei 11 10 6 2 7 4 41 13 19 26
Zeitanteil 
komplett 0,18 0,17 0,10 0,03 0,12 0,07 0,68 0,22 0,32 0,43

Linie 4
Geruchsereignis 
Brauerei 11 17 7 9 5 15 44 28 32 42
Zeitanteil 
komplett 0,18 0,28 0,12 0,15 0,08 0,25 0,73 0,47 0,53 0,70

Linie 5
Geruchsereignis 
Brauerei 20 15 4 0 1 15 19 7 13 28
Zeitanteil 
komplett 0,33 0,25 0,07 0,00 0,02 0,25 0,32 0,12 0,22 0,47
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Als Visualisierung ergibt sich folgendes Bild (Punkt 1 bis 10 = von West nach Ost). 
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Die Auswertung für die Klassen 3-6 ergibt folgende Daten: 
 

Datum 26.08.2013
Windrichtung Ost
Windgeschwindigkeit 5 km/h
Temperatur 26,0 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit 31%
Wetter Niederschlagsfrei
Bedeckungsgrad Sonnig
Beginn Messung 12:10 12:22 12:35 12:48 13:10 13:30 13:42 13:53 14:05 14:17
Ende Messung 12:20 12:32 12:45 12:58 13:20 13:40 13:52 14:03 14:15 14:27
Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Linie 1
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 0 0 0 7 1 0 7 4 0 1
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1

Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 1 0 0 3 1 1 2
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,00 0,00 0,12 0,02 0,00 0,12 0,07 0,00 0,02
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,02
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,05 0,02 0,02 0,03
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,00 0,02

Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 0,00 0,23 0,10 0,05 0,08

Linie 2
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 0 0 4 0 0 2 18 6 1 3
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 0 1 0 0 0 3 10 2 4
Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 8 2 3 2
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,03 0,30 0,10 0,02 0,05
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 0,03 0,07
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,03 0,05 0,03
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,00 0,08 0,00 0,03 0,03 0,48 0,30 0,10 0,15

Linie 3
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 2 2 0 0 0 1 16 3 6 7
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 0 0 0 0 1 5 2 3 4
Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Zeitanteil komplett (3) 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,27 0,05 0,10 0,12
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 0,03 0,05 0,07
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,03
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (3-6) 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,05 0,38 0,10 0,15 0,22
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Datum 26.08.2013
Windrichtung Ost
Windgeschwindigkeit 5 km/h
Temperatur 26,0 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit 31%
Wetter Niederschlagsfrei
Bedeckungsgrad Sonnig
Beginn Messung 12:10 12:22 12:35 12:48 13:10 13:30 13:42 13:53 14:05 14:17
Ende Messung 12:20 12:32 12:45 12:58 13:20 13:40 13:52 14:03 14:15 14:27
Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Linie 4
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 0 4 0 2 0 1 9 14 8 8
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 1 6 4 0 4
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 9 4 0 7
Zeitanteil komplett (3) 0,00 0,07 0,00 0,03 0,00 0,02 0,15 0,23 0,13 0,13
Zeitanteil komplett (4) 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,07 0,00 0,07
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,07 0,00 0,12
Zeitanteil komplett (3-6) 0,00 0,07 0,00 0,05 0,00 0,03 0,43 0,37 0,13 0,32

Linie 5
Geruchsereignis Brauerei 
deutlich (3) 5 1 0 0 0 0 9 1 3 4
Geruchsereignis Brauerei 
stark (4) 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
sehr stark (5) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Geruchsereignis Brauerei 
extrem stark (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeitanteil komplett (3) 0,08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,02 0,05 0,07
Zeitanteil komplett (4) 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeitanteil komplett (3-6) 0,10 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,02 0,05 0,07
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